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Einleitung 

Die Gesetze der Sprache bilden eines der meistdiskutierten Themen der 
neueren Philosophie. Wie W. Wieland gezeigt hat, findet sich jedoch eine 
von der Sprache her konzipierte Philosophie bereits bei Aristoteles.1 Die 
Grundbegriffe und Axiome seiner Ontologie als einer „Wissenschaft vom 
Seienden als einem solchen" reflektiert und rechtfertigt Aristoteles aus-
drücklich durch semantische bzw. sprachanalytische Überlegungen. Zu 
Recht hat daher auch E. Tugendhat darauf hingewiesen, daß die Thematik 
der traditionellen aristotelischen Ontologie durch die Reflexion der Art 
und Weise unserer sprachlichen Bezugnahme auf die Gegenstände erfaßt 
und damit im Sinne einer „formalen Semantik" weitergeführt werden kön-
ne.2 Dieser sprachanalytische Ansatz der aristotelischen Ontologie eröffnet 
folglich die Möglichkeit einer Vermittlung mit Überlegungen der zeitgenös-
sischen Philosophie. 

Gegenstand der aristotelischen „Ersten Philosophie" ist das „Seiende als 
Seiendes" (tò öv fj öv).3 Gemeint ist damit die formale Struktur des indivi-
duellen Einzelseienden (ουσία, τόδε τι), welches z.B. ein Eines (εν) und 
ein Separates (χωριστόν) ist.4 Die Untersuchung des Formalbegriffs des ei-
genständigen Seienden ist keineswegs antiquiert, sondern erscheint auch im 
Hinblick auf die Grundlagen der modernen Logik und Semantik sinnvoll: 
Der aristotelische Ausdruck des „Seienden" (öv) umfaßt in einer ersten An-
näherung zumindest die sogenannte „existentielle" Bedeutung von Sein, die 
in der modernen Logik durch den Existenzquantor dargestellt wird.5 Der 

1 Vgl. W. Wieland, Die aristotelische Physik, S. 7f. 
2 Vgl. etwa E. Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philoso-

phie, S. 42; S. 53f. 
3 Vgl. Met. IV.l, 1003a21-22. 
4 „Seiendes als Seiendes" (öv fj öv) bzw. „Seiendes gemäß seiner selbst" (öv καθ' αύτό) ist 

ein Seiendes insofern, als es nicht abhängig von anderem existiert, sondern principium 
sui ist. Diese Kriterien treffen nach Met. IV.1-2 (vgl. auch VII.I) nur auf das Einzelsei-
ende zu und nicht auf dessen Eigenschaften. Auch die Welt als ganze ist für Aristoteles 
keine eigenständige Entität. 

5 Vgl. Chr. Kirwan, Aristotle's Metaphysics, Books Γ, Δ, E, S. 76; vgl. auch F. Inciarte, 
Die Einheit, S. 2. 



2 Einleitung 

moderne Existenzbegriff bzw. der Existenzquantor in der sogenannten 
„kanonischen Notat ion" 3x (Fx) birgt eine gewisse Doppeldeutigkeit. Er 
weist neben seiner unmittelbaren Bedeutung eine weitere, strukturell tiefer-
liegende Bedeutung von „Existenz" auf: Unmittelbar bezeichnet Existenz in 
der modernen Philosophie die Meta-Eigenschaft von Begriffen, exemplifi-
ziert zu sein. Diese Exemplifizierung ist in der Weise zu verstehen, daß es 
Gegenstände gibt, denen die Begriffe eigenschaftlich zukommen.6 „Es exi-
stiert ein Mensch" heißt damit, daß mindestens ein Gegenstand existiert, 
dem die Eigenschaft zukommt, Mensch zu sein: 3x (Mensch x). „Logische" 
Existenz als Eigenschaft von Begriffen setzt damit jedoch bereits so etwas 
wie Gegenstände bzw. existierende Gegenstände voraus.7 Die Existenz dieser 
Gegenstände selbst läßt sich nun sinnvollerweise nicht mehr im Sinne des 
Exemplifiziertseins an Gegenständen verstehen, da sich sonst ein Regreß 
bzw. logischer Zirkel ergibt. Statt dessen muß ein zweiter Begriff der Exi-
stenz vorausgesetzt werden, der „ontologisch" genannt werden könnte und 
der sich auf den existierenden Einzelgegenstand als solchen bezieht. Eben 
dieses „ontologisch Existierende" bildet das Thema der aristotelischen Me-
taphysik. Indem Aristoteles also die Struktur des individuellen Seienden 
untersucht und gegen radikale Skeptizismen verteidigt, stößt er in Tiefen-
schichten der Logik vor, die auch vom modernen Logiker und Sprachanaly-
tiker bedacht sein sollten.8 

In Met. IV.3-8 verteidigt Aristoteles den Nichtwiderspruchssatz, den 
Satz vom ausgeschlossenen Mittleren und damit zugleich die logisch-se-
mantischen Distinktionen, die in die Formulierung dieser Prinzipien be-
reits miteingehen: Dies sind vor allem die Unterscheidung von realem, in-
dividuellem Seienden („Substanz") und abstraktem Begriff (der Bedeutung 
des einfachen Wortes) sowie die beiden Weisen, Gegenstände durch Begriffe 

6 Vgl. G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik § 53, sowie: Über Begriff und Gegenstand, 
S. 200f. 

7 Vgl. E. Tugendhat, Die sprachanalytische Kritik der Ontologie, S. 2 Iff.; F. Inciarte, Ein-
deutigkeit und Variation, Kapitel VIII. 

8 Die fundamentale Frage nach der Gegenständlichkeit wird in der sprachanalytischen 
Diskussion der Gegenwart nur vereinzelt behandelt. Als ein positives Gegenbeispiel ist 
der Versuch E. Tugendhats zu nennen, die Themen der klassischen Ontologie in einer 
„formalen Semantik" aufzuheben und diesen damit möglicherweise erst ein letztes Re-
flexionsfundament zu geben, (vgl. Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische 
Philosophie, S. 35-52). Außerdem läßt sich in diesem Zusammenhang auf das Werk P. F. 
Strawsons über Einzelding und logisches Subjekt: „Individuais" verweisen. W. V. O. Qui-
nes „ontologischer" Aufsatz „On What There is" hingegen fragt eher nach der Extension 
des Wortes „Seiendes" und weniger nach der begrifflich-formalen Struktur. Dies mag 
sich jedoch aus Quines Antiintensionalismus erklären. 
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zu erläutern: die affirmierende und negierende Form der Prädikation. Ein 
Spezifikum der Ordnung logisch-semantischer Grundkategorien des Aristo-
teles besteht darin, daß die Negation anders als in der modernen Logik 
nicht über eine Wahrheitswerttabelle definiert ist.9 Statt dessen findet sich 
hier die Konzeption einer prädikativen Negation, bei der das negative Prä-
dikat (z.B. „ist-nicht-hell") eine formale Klammer für alternative Bestim-
mungen bildet. (Zu sagen, daß ein Subjekt nicht hell ist, kann dann z.B. 
besagen, daß es im Sinne eines differenten Begriffs, etwa „dunkel", bestimmt 
ist). Erst aus der Perspektive dieser Negationskonzeption heraus werden 
auch die logischen Axiome des Nichtwiderspruchs und des ausgeschlosse-
nen Mittleren bei Aristoteles voll verständlich: Der Nichtwiderspruchssatz 
(NWS) hält hinsichtlich des Gegenstands fest, daß eine Substanz in dersel-
ben Hinsicht nicht sowohl im Sinne der affirmierenden wie der negieren-
den Prädikation eines Begriffs bestimmt sein kann. Der Satz vom ausge-
schlossenen Mittleren (SAM) hingegen betont, daß die Substanz zumindest 
im Sinne eines dieser beiden Glieder des Widerspruchs bestimmt sein muß. 
Die beiden Axiome ergänzen sich also wechselseitig und sind aufgrund der 
spezifischen aristotelischen Konzeption der Negation nicht (wie in der 
modernen Logik durch ein DeMorgan-Gesetz) ineinander transformierbar; 
das eine läßt jeweils noch offen, was erst das andere ausschließt. Entspre-
chend dem aristotelischen Verständnis der Negation schreibt der NWS bei 
Aristoteles so vor allem vor, daß ein Seiendes in derselben Hinsicht nicht 
zugleich verschiedene positive Bestimmungen besitzen kann, der SAM jedoch, 
daß es überhaupt so oder anders bestimmt sein muß.1 0 

So kann deutlich werden, weshalb Aristoteles die Untersuchung logi-
scher Gesetze unmittelbar an die Definition der Metaphysik anschließt: 
Wenn die „Erste Philosophie" den Begriff und die notwendigen formalen 
Eigenschaften des real Existierenden zu untersuchen hat, formale Eigen-
schaften des Seienden jedoch die Nichtwidersprüchlichkeit sowie das ausge-
schlossene Mittlere sind, hat die Erste Philosophie auch diese logischen 
Axiome zu analysieren und zu rechtfertigen. Da die Formulierungen des 
NWS und des SAM andererseits auf den Begriff des separaten Einzelseien-

9 Seit Frege gilt als Negation einer Aussage diejenige Aussage, die (aus logischen Gründen) 
einen gegenüber der negierten Aussage differenten Wahrheitswert hat, d.h., wenn ρ wahr 
ist, ist - ip falsch, wenn ρ jedoch falsch ist, ist - φ wahr. Vgl. G. Frege, Begriffsschrift 
(1879), S. 10; vgl. auch bereits H. McColl, The Calculus (1877) Bd. IX.9 (zitiert nach 
J. M. Bochenski, Formale Logik, S. 360). 

10 Wie in §§ 3-5 gezeigt wird, steht die Negation bei Aristoteles oftmals für differente posi-
tive Begriffe. Ein Gegenstand, der nicht-hell ist, ist so z.B. dunkel, und ein Seiendes, das 
als solches nicht-Mensch ist, ist etwas anderes, z.B. ein Tier. 
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den zurückgreifen, kann die Verteidigung dieser logischen Gesetze zugleich 
den Rahmen bilden, in dem Aristoteles generell die Kategorie des indivi-
duellen Seienden verteidigt und damit den Gegenstand der Metaphysik. 

In den genannten Lehrstücken wird zugleich deutlich, daß Aristoteles 
die erwähnten Formalbegriffe und Gesetze als ein Apriori des menschlichen 
Geistes versteht, das den Ermöglichungsgrund (άρχή) allen Denkens und 
geistigen Erkennens bildet. Der NWS ist so nach Met. IV.3, 1005bl5-16 ein 
Prinzip, „das jeder notwendig besitzen muß, der irgendetwas vom Seienden 
erkennen soll" (ήν γαρ ά ν α γ κ α ι ο ν έ χ ε ι ν τον ότ ιοΰν ξυν ι έν τα των 
όντων). Α fortiori k o m m t dieser transzendentale Status auch den formalen 
Prinzipien zu, die in jenes Axiom bei Aristoteles miteingehen, also eben 
dem Begriff des Einzelseienden (der Substanz) oder der Differenzierung 
von Aff i rmat ion und Negation.1 1 Da der Substanzbegriff mit seinen all-
gemeingültigen Eigenschaften folglich die Tiefenstruktur alles Seienden 
formal erfaßt und als Ermöglichungsgrund des Erkennens fungiert, die ari-
stotelische Metaphysik jedoch diesen Begriff des Seienden und seine Merk-
male untersucht, erscheint es gerechtfertigt, die entsprechenden Traktate 
gemäß Kants Defini t ion als „Transzendentalphilosophie" zu bezeichnen.1 2 

Zwar besteht zwischen Kant und Aristoteles ein unüberbrückbarer Gegen-
satz hinsichtlich der Frage, ob die Prinzipien geistigen Erkennens sich auf 
erkenntnisunabhängiges Seiendes beziehen oder nicht. Dennoch läßt sich 
die Differenzierung der Transzendentalphilosophie in einen transzendenta-
len Idealismus (bei Kant) und einen transzendentalen Realismus (bei Ari-
stoteles) als ein zweiter Schritt deuten, so daß es möglich wird, auch die ari-
stotelische Metaphysik - sofern diese zunächst apriorische Prinzipien er-
mittelt - als transzendentalphilosophische Untersuchung zu lesen. O b die 
Einzelanalyse der Prinzipien geistigen Erfassens dann - wie bei Kant - de-
ren realistische Deutung ausschließt oder - wie bei Aristoteles - gerade den 
Realismus grundlegt, ist so bereits Sache tiefergehender Überlegungen; mit 

U Durch dieses t ranszendentalphilosophische Verständnis der Denkpr inzipien weicht 
Met. IV von anderen (früheren) Schriften des Aristoteles ab, welche die Prinzipien weder 
als Grundauss ta t tung des Geistes verstehen (vgl. Anal. Post. 11.19, wobei hier noch die 
Ablehnung von Piatons Theorie der Anamnesis maßgebend sein mag) noch (wie die 
Physik oder das Organon) eine spezifisch transzendentale Rechtfert igung von Prinzipien 
vorsehen. 

12 Nach KrV Β 25-26 ist die Transzendentalphi losophie ein System von Begriffen, welche 
unsere Erkenntnisart grundlegen, soweit jene apriorisch ist. 
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dem generell transzendentalphilosophischen Ansatz als solchem ist eine 
derartige spezifische Ausformung noch nicht gegeben.13 

Die Unterscheidung zwischen allgemein transzendentalphilosophischer 
Untersuchung und ihrer entweder realistischen oder idealistischen Wen-
dung spiegelt sich auch in Aristoteles' Unterscheidung der Frage nach Be-
deutung und Rechtfertigung des Substanzbegriffs und der nachgeordneten 
Frage, was tatsächlich als substantielle, eigenständige Entität in Frage 
komme.1 4 Die aristotelische Metaphysik läßt sich entsprechend dieser Un-
terscheidung auch in die Untersuchung der transzendentalen Prinzipien in 
ihrem formal-intensionalen Gehalt einerseits und die Untersuchung des 
Geltungsbereichs jener Prinzipien andererseits differenzieren. Entsprechend 
dieser beiden Aspekte behandelt auch die vorliegende Arbeit zwei übergrei-
fende Themen: einmal die Aristotelische Konzeption und Rechtfertigung 
transzendentaler Prinzipien und zum anderen die Frage, ob und in welcher 
Weise das Erscheinungsding für Aristoteles als An-sich-Seiendes zugelassen 
werden kann. Das erste Thema betrifft also die aristotelische transzenden-
talphilosophische Analytik, das zweite den aristotelischen Realismus und 
eine für Aristoteles damit verbundene Kritik der Sinnenwelt.15 

Nun soll nicht behauptet werden, daß Aristoteles bereits explizit ein 
„System" transzendentaler Prinzipien benannt oder seine Überlegungen gar 
mit dem Gewißheitsanspruch neuzeitlicher Transzendentalphilosophie vor-
getragen hätte. Auch ist nicht zu übersehen, daß die Bücher zur Meta-
physik literarisch eher einen lockeren Zusammenhang bilden. Dennoch 
scheint eine Zusammenschau und Rekonstruktion transzendentaler Un-
tersuchungen in der „Metaphysik" möglich und sinnvoll. Das erste und 
grundlegende Anliegen der vorliegenden Arbeit bildet so der Aufweis, daß 
die aristotelischen Texte (insbesondere Met. IV) tatsächlich im Sinne einer 
transzendentalen Verteidigung der genannten apriorischen Prinzipien gele-

13 Auch für Kant selbst ist die Definition der Transzendentalphilosophie nicht identisch 
mit der Definition des transzendentalen Idealismus, sondern bildet definitorisch eher 
dessen Gattung: Nach KrV Β 873 „spart" die Transzendentalphilosophie als solche die 
Frage nach der Außenwelt bzw. nach „Dingen, die gegeben wären" noch aus. So scheint 
es auch im Sinne Kants, wenn man die klassische Metaphysik mit ihrer Untersuchung 
erster Begriffe wie dem des unum zunächst als „Transzendentalphilosophie" bezeichnet 
(vgl. KrV Β 113). 

14 Vgl. etwa Met. VII.2, 1028b27-32. 
15 Eine gewisse Parallele könnte hier zu Kants Differenzierung der Vernunftkritik in eine 

transzendentale Analytik und eine transzendentale Dialektik gesehen werden. Aus den 
genannten Gründen sind die Ubereinstimmungen zwischen Aristoteles und Kant am 
ehesten im Bereich der Analytik zu suchen. (Vgl. auch F. Inciarte, Die philosophische 
querelle, S. 377; Die Einheit, S. 8 Anm. 5.) 
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sen werden können. Durch eingehende Analysen wird versucht, eine ein-
heitliche Figur der Rechtfertigung bei Aristoteles zu ermitteln, zentrale von 
weniger bedeutenden Passagen zu scheiden und dabei Konzeption und Ab-
hängigkeitsverhältnisse der logisch-semantischen Prinzipien und Gesetze sy-
stematisch zu rekonstruieren.16 

Wenngleich jedoch die genannten Formalbegriffe und Axiome von Ari-
stoteles als Prinzipien (Möglichkeitsbedingungen) des Denkens konzipiert 
sind, findet der methodische Zugriff auf sie und ihre Rechtfertigung in 
Met. IV ausdrücklich unter Bezug auf die Sprache bzw. die Sprachpraxis 
statt: Die Frage nach dem Seienden etwa (τί τό öv;) setzt bei Aristoteles mit 
der Frage ein, was der sprachliche Ausdruck „Seiendes" (öv) bedeuten mag, 
und den Begriff der Substanz verteidigt Aristoteles in Met. IV.4 dadurch, 
daß er die sprachlich-semantische Kategorie der Substanz als Möglichkeits-
bedingung gelingender Sprachpraxis erweist. In gleicher Weise rechtfertigt 
Aristoteles logische Gesetze wie den Satz vom ausgeschlossenen Mittleren 
oder den Nichtwiderspruchssatz. Diese werden zunächst in ihrer semanti-
schen, sprachliche Praxis regelnden Form verteidigt, und erst vermittels die-
ser auch als onto-logische Prinzipien des Denkens.17 

Die Rechtfertigung von Grundprinzipien, insbesondere von logischen 
Gesetzen, sieht sich jedoch einem „Trilemma" gegenüber, das eine Erst-
rechtfertigung nahezu auszuschließen scheint: Sie gerät nämlich unvermeid-
lich in den Verdacht (a) der Zirkularität, die sich einstellt, wenn ein Prinzip 
im Rückgriff auf sich selbst verteidigt wird, oder (b) des unendlichen Re-
gresses, der sich ergibt, wenn ein Prinzip jeweils in Funktion eines vorgän-
gigen Prinzips gerechtfertigt wird, wenn nicht ohnehin (c) lediglich auf 
nicht weiter begründete Evidenzen verwiesen und damit der Argumentation 
willkürlich ein Ende gesetzt wird.18 Im Zuge der Verteidigung des Nicht-
widerspruchsprinzips und des Prinzips vom ausgeschlossenen Mittleren in 

16 Der Versuch, eine Ordnung transzendentaler Deduktionen bei Aristoteles zu ermitteln, 
findet sich bereits in F. Inciarte, Die Einheit. 

17 Die Unterscheidung zwischen logischen „Gesetzen" (bzw. „Sätzen") und semantischen 
„Prinzipien", die in der neueren Diskussion gebräuchlich ist (vgl. M. Dummett, Truth 
and Other Enigmas, Preface S. XIX.), findet sich bei Aristoteles zwar nicht explizit be-
nannt, ist jedoch implizit präsent. Das semantische Prinzip vom ausgeschlossenen Mitt-
leren besagt, daß nicht beide Glieder eines Widerspruchs falsch sein können, das seman-
tische Nichtwiderspruchsprinzip besagt, daß sie nicht beide wahr sein können. 

18 Zu jenem „Trilemma" bzw. „Münchhausentrilemma" der Prinzipienrechtfertigung vgl. 
W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung, S. 274 sowie T. H. Irwin, Aristotle's First 
Principles, Teil I und F. Inciarte, Die philosophische querelle des anciens et des moder-
nes, S. 368ff. 
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Met. IV entwickelt Aristoteles jedoch eine allgemeine Form der sprachlich-
transzendentalen „indirekten Widerlegung" (άποδείξαι έλεγκτικώς). Diese 
Erstbegriindungsfigur setzt daher bei einem Gegner der Prinzipien an und 
zeigt ihm, daß er die Prinzipien nur um den Preis mißlungener Sprachpra-
xis ablehnen kann. 

Dieses aristotelische Grundkonzept einer transzendental-pragmatischen 
Rechtfertigung von semantischen bzw. logisch-ontologischen Grundbegrif-
fen und Gesetzen wurde von der neueren Forschung weitgehend positiv be-
urteilt.19 Wird Met. IV damit auch als locus classicus transzendentalen Argu-
mentierens anerkannt und gesteht man Aristoteles zu, durch sein Erst-
begründungsargument zentrale Teile seiner Philosophie rechtfertigen zu 
wollen und sich damit „auf dem Weg zu einer strikt reflexiv argumen-
tierenden Transzendentalphilosophie" zu bef inden 2 0 , so sind doch erhebli-
che Zweifel an der gelungenen Umsetzung dieses Programms geäußert wor-
den. Nach W. Kuhlmann ist die Durchführung des Arguments „eng" und 
„verwickelt", sie bereite der Einzelinterpretation beträchtliche Schwierig-
keiten; die Ausführungen zur Verteidigung des Nichtwiderspruchsatzes oder 
des Satzes vom ausgeschlossenen Mittleren blieben „hinter dem wohlver-
standenen Programm des Aristoteles ein gutes Stück zurück".21 Auch 
E. Tugendhat bewertet die Rechtfertigung des NWS in IV.4 als unbefrie-
digend, wobei er unter anderem auf die Eigentümlichkeit der aristoteli-
schen Terminologie verweist: Aristoteles' Begriff der Negation, des Wortes 
„nicht", komme im Kontext jener Verteidigung „zu keiner wirklichen Klar-
heit".22 

In der Tat ist Behutsamkeit beim Verständnis der logisch-semantischen 
Termini des Aristoteles geboten: Wenn der Begriff der Negation (μή ε ίναι ) 
über eine Wahrheitswerttabelle definiert wird (wie in der modernen Logik 
seit G. Frege), würde eine Rechtfertigung des NWS oder des Satzes vom 
ausgeschlossenen Mittleren (SAM), die auf den Begriff der Negation zu-
rückgriffe, zirkulär: die Definition der Negation implizierte dann bereits, 
daß kontradiktorische Aussagen keine identischen Wahrheitswerte besitzen 

19 Vgl. unter anderem E. Tugendhat, U. Wolf, Logisch-semantische Propädeutik S. 55ff.; 
M. Cohen, Aristotle on the Principle of Non-Contradiction, S. 366; W. Kuhlmann, Re-
flexive Letztbegründung, S. 267; Chr. Pietsch, Prinzipienfindung bei Aristoteles, S. 287. 

20 W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung, S. 267f. 

21 W. Kuhlmann, a.a.O., S. 274. 
22 E. Tugendhat, U. Wolf, Logisch-semantische Propädeutik, S. 57. 
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können.2 3 Daß die Negation bei Aristoteles jedoch keineswegs im Sinne ei-
ner Wahrheitswerttabelle definiert ist, wird von der Literatur zumeist über-
sehen, etwa wenn das moderne Negationszeichen —ι zwecks Formalisierung 
auf die aristotelischen Texte unkritisch appliziert wird.24 Ein ebenso sorg-
faltiger Umgang ist mit anderen Begriffen des Aristoteles geboten, etwa 
dem der ,,ούσία", der in der Regel mit „Substanz" übersetzt wird. Das da-
mit scheinbar konnotierte „Tragen von Akzidenzien"25 - eine relationale 
Bestimmung - steht jedoch z.B. dem Anliegen des Stagiriten in der Meta-
physik entgegen, die ο ύ σ ί α gerade als nicht-relationales Seiendes zu begrei-
fen.26 Die aristotelischen transzendentalen Deduktionen können zusam-
menfassend also erst aufgrund einer exakten Analyse der zugrundegelegten 
Terminologie nachvollzogen und auf ihre Validität hin überprüft werden. 

Die Stärke der aristotelischen Figur transzendentaler Erstbegründung 
besteht vor allem darin, daß sie einem Opponenten der zu verteidigenden 
semantischen Prinzipien zunächst zugesteht, die konkreten Regeln seines 
kommunikativen Verhaltens frei zu wählen. Sie entgeht damit dem Vor-
wurf, sich einen „pflegeleichten" Gegner zurechtzuschneidern, mit dem sie 
dann leichtes Spiel habe. Vorwürfe dieser Art wurden in der neueren De-
batte etwa von H. Albert oder C. F. Gethmann und R. Hegselmann gegen 
die Transzendentalpragmatik K. O. Apels und W. Kuhlmanns vorgetra-
gen.27 Apel und Kuhlmann versuchen, dem Sprechakt, der ein logisches 

23 Wenn die Negation als dasjenige definiert ist, welches im Falle der Wahrhei t der Affir-
mat ion falsch ist und im Falle der Falschheit der Aff i rmat ion wahr (vgl. etwa 
W . V. O. Quine , Grundzüge der Logik, S. 26), dann sind darin bereits die semantischen 
Prinzipien bzw. logischen Gesetze des Nichtwiderspruchs, des ausgeschlossenen Mittle-
ren oder auch das Bivalenzprinzips impliziert. 

24 Vgl. etwa J. Barnes, The Law of Contradic t ion; H . W . N o o n a n , An Argument of Aristo-
tle on Non-Cont radic t ion; Chr . Kirwan, Aristotle's Metaphysikcs, Books Γ, Δ, E; J. Lear, 
Aristotle and Logical Theory oder M. Cohen, Aristotle on the Principle of Non-Contra-
dict ion. Auf die gegenüber der modernen Fassung differente Konzept ion von Negation 
bei Aristoteles weisen m . W . lediglich D. Frede (Aristoteles und die 'Seeschlacht', S. 76) 
und F. Inciarte (Die Einheit der Aristotelischen Metaphysik, S. 18, Anmerkung 23) hin. 

25 Vgl. etwa K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter, S. 96-97 
26 Vgl. Met. IV.2, 1003bl6-18, IV.4, 1007a26-27. Wenn die Usia von Aristoteles als „pr imär 

Seiendes" (πρώτως öv) definiert wird (vgl. auch VII. l , 1028a30f.), gilt es weiter nach der 
exakten Bedeutung des Ausdrucks πρώτον bei Aristoteles zu fragen. Ein „pr imär Seien-
des" ist entsprechend der πρώτον-Def in i t ion von Phys. VI.5, 235b33-34 ein Seiendes, das 
nicht erst dadurch seiend ist, daß etwas anderes seiend ist. - Diese in der Metaphysik voraus-
gesetzte Def in i t ion von Usia m u ß im übrigen nicht vollständig mit der der Kategorien-
schrift übereinst immen. Sie dient am Ende sogar eher dazu, die Unterscheidung von er-
ster und zweiter Substanz aus der Kategorienschrift zu überwinden. 

27 Vgl. H. Albert, Transzendentale Träumereien; ders., Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit 
der Vernunft , darin: „Münchhausen oder der Zauber der Reflexion" sowie ders., „Die 
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Gesetz negiert, einen „performativen Selbstwiderspruch" nachzuweisen, d.h. 
aufzudecken, daß dieser Sprechakt als solcher gerade die Regel voraussetzt, 
die in seinem propositionalen Gehalt geleugnet wird. Wer so z.B. behaupte, 
daß eine Regel des Behauptens, etwa der Nichtwiderspruchssatz, für ihn 
keine Gültigkeit besitze, widerspreche sich selbst. Probleme ergeben sich 
hier jedoch daraus, daß der Opponent den transzendentalen Zusammen-
hang zwischen Sprechakt und logischen Gesetzen leugnen könnte2 8 oder -
diesen Zusammenhang vorausgesetzt - darauf verzichten könnte, mit 
Wahrheitsanspruch ein Prädikat von einem Subjekt auszusagen.29 Und 
selbst wenn einem Skeptiker ein Widerspruch (zwischen behauptetem Ge-
halt und impliziter Aussagepräsupposition) nachgewiesen würde, wäre dies 
erst dann problematisch, wenn der Widerspruch verboten sein sollte. Da 
dessen Gültigkeit jedoch gerade zur Disposition steht, scheint man sich im 
Kreise zu drehen.30 

Wie auch immer man diesen neueren Ansatz einer Transzendentalprag-
matik bewerten mag - er darf jedenfalls nicht ohne weiteres mit der aristo-
telischen Konzeption identifiziert werden. Dies zeigt sich etwa daran, daß 
es Aristoteles in Met. IV.4, 1006al8-23 ablehnt, vom Gegner des NWS die 
Behauptung eines in Subjekt und Prädikat differenzierten propositionalen 
Gehalts zu verlangen, da dies zu Recht als petitio principii ausgelegt werden 
könne. Es steht dem Gesprächspartner also zunächst frei, logisch-semanti-
sche Grundprinzipien wie „Aussage", „Subjekt", „Existierendes", „Prädikat", 
„Affirmation", „Negation" und schließlich die Sätze vom Nichtwider-
spruch und vom ausgeschlossenen Mittleren zu verwerfen und in seiner 
sprachlichen Praxis nicht zu beachten.31 Allerdings hat der Gesprächspart-
ner eben die Absicht, sich sprachlich zu verhalten, und dies heißt nach Ari-
stoteles, daß er etwas Verständliches äußern muß. Die einzige Regel des Ge-

angebliche Paradoxie des konsequenten Fallibilismus und die Ansprüche der Transzen-
dentalpragmatik"; C. F. Gethmann, R. Hegselmann, Das Problem der Begründung zwi-
schen Dezisionismus und Fundamentalismus. 

28 Vgl. z.B. P. Rohs, Philosophie als Selbstdarstellung der Vernunft, S. 368ff. 
29 Vgl. H. Albert, Die angebliche Paradoxie des konsequenten Fallibilismus und die An-

sprüche der Transzendentalpragmatik, S. 424. 
30 Vgl. C. F. Gethmann, R. Hegselmann, a.a.O., S. 347. Zur Replik Kuhlmanns auf diese 

Einwände vgl. § 11. 
31 Nach Aristoteles darf von einem Gegner des NWS also z.B. nicht die Prädikation eines 

Begriffs von einem Subjekt eingefordert werden (vgl. Met. IV.4, 1006al9-20). Diese Radi-
kalität des aristotelischen Ansatzes geht in der Literatur mitunter verloren, so etwa bei 
T. H. Irwin, Aristotle's First Principles, S. 18 Iff.; 548 Anm. 3 oder F. F. Schwarz, Aristo-
teles. Metaphysik, S. 91. 



10 Einleitung 

sprächs, deren Anerkennung auch vom „Opponenten" verlangt wird und 
die als Ausgangspunkt der transzendentalen indirekten Widerlegungen fun-
giert, besteht also darin, daß beide Seiten bereit sind, auf eine Anfrage hin 
zu erläutern, welcher Bedeutungsgehalt sich hinter den jeweils verwendeten 
Sprachzeichen verbirgt.32 Das erste grundlegende semantische Prinzip und 
damit die Möglichkeitsbedingung jeglicher Art sprachlichen Verhaltens be-
steht so für Aristoteles darin, daß die einfachen (nicht propositionalen) 
Grundeinheiten der Sprache von definiter Bedeutung sein müssen. Würde 
ein Wort statt dessen grenzenlos vieles (άπειρα) bedeuten, könnte es nach 
Met. IV.4 seine Funktion als Instrument sprachlicher Kommunikation 
nicht mehr erfüllen.33 

Für das Verständnis von Met. IV sind zwei Arten der Definitionsauflö-
sung maßgeblich: Die Bedeutung eines Wortes könnte als unabgegrenzt be-
griffen werden, indem es entweder alles bedeutete bzw. in einer grenzenlo-
sen Anhäufung von Inhalten bestünde, oder aber indem es gleichsam nichts 
bedeutete bzw. sich durch eine grenzenlose Ausscheidung von Gehalten aus-
zeichnete. Inwiefern diese beiden Arten begrifflicher Indefinitheit einen 
Schlüssel für das Verständnis der transzendentalen Argumente bei Aristote-
les bilden, zeigt sich etwa daran, daß für Aristoteles die gleichzeitige Be-
hauptung kontradiktorischer Aussagen konsequenterweise dahin führt , dem 
Subjekt ein Prädikat zuzusprechen, das prinzipiell in einer grenzenlosen 
Anhäufung von Gehalten besteht.34 Der durch den Satz vom ausgeschlos-
senen Mittleren ausgeschlossene Prädikationsmodus hingegen prädiziert ei-
nen inhaltlich grenzenlos entleerten Begriff.35 Damit läuft die sprachliche 
Erläuterung dessen, was in diesen Fällen jeweils prädiziert werden soll, auf 
einen grenzenlosen und undurchführbaren Prozeß explikativer Wortanein-
anderreihungen hinaus und führt in die sprachliche Apraxie. 

Als Chiffre begrifflicher Grenzenlosigkeit fungiert bei Aristoteles der 
Ausdruck des „Allzusammens" (όμοΰ πάντα), d.h. der gleichmäßigen Ver-
mischung aller Formen, der ursprünglich von Anaxagoras geprägt wurde.36 

32 Vgl. Met. rv.4, 1006a21-26; vgl. auch 1007a8ff. 
33 Vgl. 1006b5ff. 
34 Vgl. 1007a 16-20. 
35 Vgl. IV.7, 1011b23f., 1012a5-15. 
36 όμοΰ πάντα χρήματα ήν, απειρα και πλήθος καί σμικρότητα (...) vgl. Η. Diels, 

W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (=DK), 59 Bl. An anderer Stelle sagt 
Anaxagoras, „ein Jedes" habe „Anteil an allem", und „alles" sei „in allem" präsent bzw. 
nicht eher präsent als anderes auch (πάντα παντός μοίραν μετέχει, DK59 Β6, S. 35 
Ζ. 14-16 bzw. έν παντί γαρ παντός μοίρα ενεστιν, Β12 S. 37 Ζ. 22 - 23, 59 vgl. auch 
Β 4, 8, 11). 
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Diese Struktur einer begrifflichen Indifferenz, die je nach Nuancierung 
entweder zu einer „additiven Präsenz" oder aber zu einer Ausscheidung und 
„Absorption" aller Formalitäten gewendet werden kann, erinnert zugleich 
an poststrukturalistische Konzeptionen eines universellen Beziehungsge-
flechts aller Begriffe.37 Letztlich droht eine grenzenlose Kette der Explika-
tion für Aristoteles immer dann, wenn sprachliche Ausdrücke für Gehalte 
stehen, die in keinerlei Hinsicht als ursprüngliche (πρώτοι) und definite 
(ώρισμένοι) von-sich-selbst-her (καθ' αυτό) Bestand haben und statt dessen 
in einer funktionalen Beziehung zu den Bedeutungen anderer Wörter auf-
gehen, so daß sich schließlich alle Wortbedeutungen in einem unendlichen 
Regreß definitorischer Abhängigkeit verlieren. 

Gliederung 

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil wird die innere Ord-
nung derjenigen transzendentalen Prinzipien rekonstruiert, die Aristoteles 
im Kontext der Verteidigung des Nichtwiderspruchssatzes rechtfertigt. Teil 
II ist speziell der Verteidigung des Satzes vom ausgeschlossenen Mittleren 
gewidmet und wird ausführlich auch auf naturphilosophische und sophisti-
sche Positionen eingehen. Teil III schließt die Rekonstruktion der transzen-
dentalpragmatischen Argumente durch eine Untersuchung des aristoteli-
schen Essentialismus und Realismus, und Teil IV geht schließlich der Frage 
nach der Extension transzendentaler Prinzipien nach. 

Der erste Teil versucht zunächst (§ 1) eine einheitliche Definition der 
Lehre vom Seienden bei Aristoteles aufzuweisen. Anhand dieser Definition 
kann in der bereits angedeuteten Weise die Stellung und Funktion der 
obersten logischen Gesetze im Kontext der „Philosophie vom Seienden" 
präzisiert werden. § 2 begründet ausführlich unsere These, daß die aristote-
lische Metaphysik in ihrer Prinzipienlehre Transzendentalphilosophie ist, 
und geht darüber hinaus der spezifisch aristotelischen Form einer pragma-
tischen Rechtfertigung nach. §§ 3-5 bieten eine Rekonstuktion derjenigen 
semantischen Grundkonzepte, welche der eigentlichen Verteidigung des 
SAM sowie des NWS sachlich vorausliegen: In § 3 wird die Abgegrenztheit 
der Bedeutung des einfachen Wortes behandelt. Darüber hinaus wird die 
Kategorie eines negativen Bedeutungsgehalts eingeführt, der ohne Rückgriff 
auf Wahrheitswertfunktoren formal alle Begriffe umfaßt, die dem negierten 

37 Vgl. etwa G. Deleuze, F. Guattari, Tausend Plateaus, S. 16. 
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Begriff gegenüber different sind. § 4 behandelt das transzendentale Argu-
ment des Aristoteles zugunsten der Kategorie der numerisch separaten 
Substanz, die - vergleichbar dem „singulären Terminus" der modernen Lo-
gik - im propositionalen Gehalt als Subjekt prädizierter Begriffe auftritt. 
§ 5 befaßt sich mit dem behauptenden Gebrauch eines propositionalen Ge-
halts sowie der spezifisch aristotelischen Differenzierung von prädikativer 
Affirmation und Negation. Außerdem werden die Definitionen der Wörter 
„wahr" und „falsch" sowie die Kategorie des Widerspruchs bei Aristoteles 
eingeführt. In Auseinandersetzung mit der Literatur zum Thema wird auf 
dieser Grundlage in § 6 die aristotelische Rechtfertigung des NWS ange-
gangen. 

Teil II ist speziell der Verteidigung des Satzes vom ausgeschlossenen 
Mittleren gewidmet. Seine Rechtfertigung in Met. IV.7-8 wurde von der 
Literatur bisher kaum beachtet. Die sich darin manifestierende Unter-
bewertung des SAM ist unter anderem darauf zurückzuführen, daß die 
Eigenständigkeit der entsprechenden Axiome bei Aristoteles aus der 
Perspektive der modernen Logik - wie gesagt - leicht zu übersehen ist.38 

§ 7 n immt zunächst eine Einordnung des Prinzips vom ausgeschlossenen 
Mittleren in die bis dahin rekonstruierte Ordnung der semantischen Prinzi-
pien vor und wird darüber hinaus die spezifisch aristotelische Fassung des 
„Bivalenzprinzips" behandeln. Da die aristotelische Konzeption des Prin-
zips vom ausgeschlossenen Mittleren vor allem in Abgrenzung zu den 
philosophischen Positionen verständlich werden kann, gegen die der Stagi-
rite dieses Prinzip verteidigt, untersuchen §§ 8-10 Aristoteles' semantische 
Analyse herakliteischer, sophistischer und vor allem anaxagoreischer Theo-
reme. In diesem Zusammenhang wird sich eine erhebliche Nähe der anaxa-
goreischen Naturkonzeption zu neueren Holismen und Idealismen zeigen, 
was die zeitübergreifende Bedeutung der hier diskutierten Probleme ver-
deutlicht.39 § 11 kommentiert die Passagen von IV.7-8, die der Rechtferti-
gung des Satzes vom ausgeschlossenen Mittleren gewidmet sind. Der SAM 
scheint im Zusammenhang der Metaphysik eine mindestens ebenso wichti-
ge Funktion wahrzunehmen wie der NWS: Ein Gegenstand, der in seinem 
Selbstsein als Anhäufung grenzenloser Akzidenzien gedacht wird (bzw. eine 

38 So halten B. Cassin und M. Narcy in ihrem Textkommentar zu Met. IV den SAM für 
ein Implikat des NWS (La Décision du Sens, S. 267). 

39 Auf Bezüge zwischen Anaxagoras und W. V. O. Quine weisen bereits W. E. Mann 
(Anaxagoras and the Homoiomere (1980), S. 234), M. Furth (A 'Philosophical Hero' ? 
Anaxagoras and the Eleatics, S. 113, Anm. 27) sowie F. Inciarte (Die Einheit der Aristote-
lischen Metaphysik, S. 16, Anm. 19) hin. 
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Welt, die ein totum revolutum aller Bestimmungen bildet), schlägt für 
Aristoteles letztlich in eine negative Indifferenz um. Was der Best immung 
nach zunächst im Sinne eines Widerspruchs „sowohl dieses wie anderes 
auch" sein soll, ist am Ende im Sinne eines Widerspruchsmitt leren „weder 
definitiv dieses noch anderes" (vgl. IV.4, 1007b 19-30).40 Indem der SAM 
jedoch generell die Notwendigkeit festhält, ein Seiendes als so oder anders 
best immt anzusehen, bildet seine Rechtfertigung in Met. IV.7-8 zugleich 
eine Uberleitung zur Rechtfertigung der „essentiellen" Bestimmtheit der 
Substanz in Met. VII.3: Indem die Substanz in der Hinsicht ihres Selbst-
seins nicht als gänzlich unbes t immt gedacht werden kann, sondern minde-
stens ein positives begriffliches Merkmal besitzen muß, entspricht sie durch 
ihre „Essenz" dem Satz vom ausgeschlossenen Mittleren. 

Der dritte Teil der Arbeit wird diesen Zusammenhang von logischen 
Prinzipien und aristotelischem Essentialismus präzisieren. Aus der Perspek-
tive von Met. IV wird § 12 zeigen, daß Aristoteles in Met. VII.3 eine trans-
zendentale Rechtfertigung der essentiellen Best immung der Substanz zum 
Abschluß bringt. In sachlichem Zusammenhang mit diesem Themen-
komplex steht auch das transzendentale Argument des Aristoteles zugun-
sten der Eigenständigkeit der Intension (des Begriffsinhalts) gegenüber der 
Extension (dem Umfang) bzw. der Prädikation (vgl. § 13). Nachdem die 
Rechtfertigung der semantischen und, basierend darauf, der logisch-
ontologischen Prinzipien bei Aristoteles zunächst als rein transzendental-
philosophische Analytik interpretiert wurde, die sich gegenüber der Frage 
nach einer gegebenenfalls eigenständigen Außenwelt neutral verhält, wird 
§ 14 speziell auf den aristotelischen Realismus und seine Rechtfertigung 
eingehen. Hier kann gezeigt werden, daß für Aristoteles wieder grenzenlose 
Explikationsregresse und sprachpraktische Apraxien drohen, wenn die 
Gegenstände, von denen Eigenschaften prädiziert werden, in Existenz und 
essentiellem Sosein erst durch die Menschen konstruiert würden. Der aprio-
rische Begriff der Substanz ist als solcher formaler Begriff des Seienden an 
sich, und die aristotelische Transzendentalphilosophie wird zum transzen-
dentalen Realismus. § 15 wird schließlich untersuchen, weshalb Aristoteles 
die Prinzipien nicht nur als Möglichkeitsbedingungen sprachlicher Praxis, 
sondern als Ermöglichungsgrund praktischen Verhaltens generell begreift. 

Teil IV der Arbeit beschäftigt sich mit der Extension der logischen 
Axiome bei Aristoteles und untersucht dazu zunächst dessen Modaltheorie. 

40 In ähnlicher Weise wird Kant das Widersprüchliche als „nihil negativum" interpretieren, 
als „leeren Gegenstand ohne Begriff' (vgl. KrV Β 348). 
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Für Aristoteles gelten die logisch-semantischen Gesetze nur in bezug auf 
Prädikationen im Modus der Aktualität, nicht jedoch bezüglich potentiell 
zukommender Bestimmungen. Das Instrumentarium der Begriffe des Wirk-
lichen und des Vermögenden gestattet es ihm so, Fälle von Indifferenz im 
Bereich des Sinnenfallig-Prozessualen von der Extension der Axiome aus-
zunehmen, ohne dabei die notwendige Gültigkeit der Axiome im Bereich 
assertorischer Logik preiszugeben (§ 16). Hier zeigt sich zugleich, daß 
Aristoteles dem Relativismus und der Ablehnung logischer Gesetze, die er 
in den Theoremen des Heraklit oder Anaxagoras auffindet, teilweise recht 
gibt: Das sinnenfällig-prozessuale Ereignis ist als solches tatsächlich nicht 
vollständig bestimmt und kein Ausschnitt aus dem räumlichen oder gar 
raum-zeitlichen Kontinuum kommt als an sich ungeteilte und separate 
(unabhängige) Entität in Frage. Wenn also allein Phänomene als Seiende 
zugestanden würden, könnte an der Sinnhaftigkeit der ermittelten apriori-
schen Prinzipien nicht festgehalten werden (vgl. § 17). Die Indifferenz der 
Sensibilia bildet für Aristoteles jedoch keinen Grund, seine transzendenta-
len Analysen und Deduktionen wieder zu verwerfen; sie dient vielmehr da-
zu, die Phänomene einer tiefergehenden Analyse zu unterziehen. Dabei 
stellt sich heraus, daß das Phänomen zwar kein Seiendes an sich ist, wohl 
aber in einer indirekten Weise als eigenständiges Seiendes angesehen werden 
kann, sofern es nämlich in einer (kontingenten) Identität mit etwas 
Noumenalen steht. Diese noumenale Entität ist für Aristoteles die indivi-
duelle substantielle Form bzw. Seele des Einzelnen, die den phänomenalen 
Körper (Stoff) individuiert und seine zeitliche Persistenz sichert (vgl. 
§ 18).41 

Das Verhältnis von Noumenon und Erscheinungsding erläutert Aristo-
teles durch das Schema von „substantieller Form" (είδος, μορφή) und 
„ S t o f f (ύλη) bzw. von Wirklichkeit (ένέργεια, έντελέχε ια) und Vermögen 
(δύναμις). Wie § 18 zeigen wird, gehen die in der sprachanalytischen Philo-
sophie gestarteten Versuche, die substantielle Form bzw. Seele bei Aristote-
les auf die Strukturiertheit und das Funktionieren des Körpers zu reduzie-

41 Nicht unbedingt getroffen wird Aristoteles daher vom Vorwurf Kants, der „trans-
zendentale Realist" mache aus den „Modifikationen unserer Sinnlichkeit an sich subsi-
stierende Dinge" (KrV Β 519). - Wenn wir die substantielle Form als „noumenal" be-
zeichnen, hält sich dies ausschließlich an Kants Definition in KrV Β 306, der zufolge 
das Noumenon etwas ist, welches als solches nicht Gegenstand unserer Sinne ist. Durch 
diese Sprechweise wird weder der Anspruch erhoben, alle Facetten des Form-Materie-
Verhältnisses bei Aristoteles auszudeuten, noch sollen weitere kantische Inhalte, d .h . das, 
was man mit diesen Ausdrücken assoziieren könnte, Aristoteles untergeschoben werden. 
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ren, an der aristotelischen Konzept ion vorbei.42 Statt dessen m u ß die sub-
stantielle Form als immaterielle, individuelle Substanz begriffen werden, so-
fern sie den Seinscharakter des Phänomens begründen soll. 

Am Ende ist der apriorische Begriff der Substanz für Aristoteles Begriff 
des absolut ungeteilten und funkt ional unabhängigen Seienden, der zwar 
auch auf sinnenfälliges, relational-abhängiges und von Kontingenz durch-
zogenes Seiendes appliziert werden kann (sofern dieses durch seine indivi-
duelle Wesensform zugleich distinkt und einheitlich ist), der jedoch unmit-
telbar Begriff von rein aktualem, noumenalem, ewigem (und „göttlichem") 
Seienden ist. Damit spannt sich ein Bogen von der Konzept ion der Onto-
logie hin zur Theologie, der vor allem auch aus den logischen Gesetzen des 
Nichtwiderspruchs und des ausgeschlossenen Mittleren seine Stringenz be-
zieht (vgl. § 19). 

In Vertiefung dieser Untersuchungen zur Extension transzendentaler 
Prinzipien greift § 20 weitere, auch von der Gegenwartsphilosophie disku-
tierte Probleme um das „tertium non datur" auf - etwa im Umkreis von Pro-
blemen wie Unentscheidbarkeit und Vagheit43 - und geht zudem auf die 
Diskussion um die indeterminierte Zukun f t in der aristotelischen Schrift 
„De Interpretatione", Kapitel 9 ein. Darüber hinaus zeigt § 21, in welcher 
Weise Aristoteles seine diffizilen Kategorisierungen, d .h . Begriffe wie die 
„Privation", die per «"-Prädikation oder auch die Modalbegriffe einsetzen 
kann, u m best immte Aporien zu lösen. Für die moderne Logik bildet die 
Frage, weshalb es z.B. zwar falsch zu sein scheint, von einem Stein zu sa-
gen, er sei „ungebildet", jedoch wahr, er sei „nicht gebildet", ein nicht 
geringes Problem. Aus aristotelischer Sicht kann hier die Differenz zwi-
schen reiner Negation und Privation wirksam werden. Die Schlußbetrach-
tung wird schließlich den übergreifenden Bogen der Arbeit nachzeichnen 
und die zentralen Ergebnisse zusammenhängend darstellen. Im Anhang der 
Arbeit finden sich zudem Exkurse, die u.a. die Anaxagorasdeutung, den 

42 Versuche dieser Art finden sich etwa bei N. Block, Readings in Philosophy of Psycho-
logy, S. 171-184; H. Putnam, Mind, Language and Reality, darin: Philosophy and our 
Mental Life sowie: The Nature of Mental States; M. Nussbaum, Aristotle's de motu ani-
malium, S. 67-74. Weitere Literatur findet sich in: T. Leiber, Funktionalismus und Emer-
genz in Aristoteles' naturphilosophischer Psychologie sowie: D. Perler, War Aristoteles 
ein Funktionalist? 

43 Vgl. hierzu etwa P. Geach, Logic Matters, S. 74-87, W. V. O. Quine, What Price Biva-
lence? sowie den Entwurf einer plurivalenten Logik durch J. Lukasiewicz, Uber den De-
terminismus. Berücksichtigt wird auch die intuitionistische Logik M. Dummetts in: 
Truth and other Enigmas sowie: Elements of Intuitionism, die eine Umdeutung der as-
sertorischen Logik vornimmt. 
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Antiholismus und den Essentialismus des Aristoteles vertiefen sowie inhalt-
liche Bezüge zu anderen Philosophen (Kant und Hegel) aufzeigen. 

Die vorliegenden Untersuchungen zur aristotelischen Metaphysik bil-
den zusammenfassend den Versuch, zentrale Lehrstücke des Aristoteles auf 
die in ihnen enthaltenen transzendentalen Argumente hin durchsichtig zu 
machen. Dabei kann eine diffizile Ordnung erster Prinzipien deutlich wer-
den. Kennzeichen dieser Ordnung ist eine Pluralität von in sich bestimm-
ten Seienden, die definitorischen Eigenstand aufweisen und nicht funktio-
nal abhängig von anderem sind. Die Analysen des Stagiriten fügen sich so 
in den zeitübergreifenden philosophischen Dialog um die Prinzipien theo-
retischer Wissenschaft ein und bilden den umfassenden Entwurf eines so-
wohl transzendentalphilosophischen wie realistischen Pluralismus. 



I. Die Rechtfertigung von Substanzbegriff und 
Nichtwiderspruchssatz 

β 1 Metaphysik und logische Gesetze 

Das Seiende als Seiendes 

Zu Beginn von Buch IV der später als „Metaphysik" bezeichneten Schriften 
definiert Aristoteles die „Erste Philosophie".1 Demnach gibt es „eine Wis-
senschaft, die das Seiende als Seiendes betrachtet und [d.h.] was diesem von 
sich her zukommt." 

"Εστίν έπιστήμη τις ή θεωρεί τό öv η öv κα ι τα τούτω υπάρχοντα 
καθ' αύτό. (Met. IV. 1, 1003a21-22) 

Wie in der Einleitung ausgeführt, meint der Ausdruck „Seiendes" den 
formalen Begriff, die Struktur des separaten Einzelseienden. Der Unter-
suchungsgegenstand der Ersten Philosophie, das „Seiende", könnte damit 
auch als „Existierendes" ins Deutsche übersetzt werden. Dieses Seiende bzw. 
Existierende wird nach Met. IV. 1 nun nicht in beliebiger Hinsicht betrach-
tet, sondern „als Seiendes" (fj öv) bzw. bezüglich der ihm von sich her (καθ' 
αυτό) zukommenden Bestimmungen. Gemeint sind damit Bestimmungen, 
die die formale Struktur des Einzelseienden charakterisieren. Wie im fol-
genden gezeigt wird, sind dies für Aristoteles vor allem die numerische und 
essentielle Einheit und Separatheit, die Nichtwidersprüchlichkeit sowie das 
ausgeschlossene Widerspruchsmittlere. Wenn Aristoteles also in Met. IV. 1, 
1003a26-27 (vgl. 1.3, 983a24ff.) sagt, die gesuchte Wissenschaft habe die 
„Prinzipien" (άρχαί) und „obersten Ursachen" (άκρόταται α ίτ ία ι ) des 
Von-sich-her-Seienden zu untersuchen, sind damit diese formalen Explika-
tionsprinzipien des Gegenstands gemeint.2 

1 Der Terminus „Erste Philosophie" (πρώτη φιλοσοφία) findet sich explizit in Met. VI.l, 
1026a24, vgl. XI.4, 1061b30-31, Phys. 1.9, 192a35-36. Weitere Bezeichnungen sind 
„Weisheit" (σοφία; Met. 1.1, 981b28, vgl. XI. 1, 1059a 18ff.) oder schlicht „Philosophie" 
(φιλοσοφία; IV.2, 1004b21). 

2 Ein Mißverständnis wäre es, unter den „Prinzipien des Seienden" Prinzipien einer 
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Daß der vielzitierte und kontrovers gedeutete Ausdruck „Seiendes als 
Seiendes" (δν η öv) tatsächlich in diesem Sinne zu verstehen ist, kann 
durch eine Analyse der von Aristoteles verwendeten Termini „von sich her" 
(καθ' αύτό) bzw. „als solches" (η αυτό) deutlich werden. Zunächst ist fest-
zuhalten, daß die drei Ausdrücke „das Seiende als Seiendes" (τό öv f j öv), 
„das Seiende von sich her" (τό öv καθ' αυτό) und „das Seiende als solches" 
(η αύτό) dasselbe bedeuten.3 Belegstellen für die Definition des „per se" 
sind vor allem Anal. Post. 1.4 sowie Met. V.18. 

Wenn ein Gegenstand A (z.B. ein Mensch) in Funktion eines Begriffs Β 
(z.B. „gebildet") angesprochen und gedacht wird („A ist B", „Dieser 
Mensch ist gebildet"), so ist der Prädikatsbegriff Β für Aristoteles generell 
das „von welchem her" (τό καθ' δ) A besteht.4 Β („gebildet") ist sozusagen 
„Explikationsprinzip" für A („Mensch"), das als „Explikationsprinzipiat" 
bzw. ,,-Prinzipiiertes" von Β auftritt. Sofern das Subjekt A nun in keinem 
definitorischen Zusammenhang mit Β steht, wird es „gemäß einer wesens-
fremden Bestimmung" bzw. „beiläufig von anderem her" (κατ' αλλο 5 , κα -
τά συμβεβηκός 6 , „per accidens") durch Β angesprochen. Wenn gesagt wird: 
„Dieser Mensch ist gebildet", enthält das Prädikat gebildet einen Be-
deutungsgehalt, der definitorisch gegen den Begriff Mensch abgegrenzt ist. 
„Gebildet" ist dann „Akzidens" (συμβεβηκός) für den Menschen.7 Sofern 
hingegen ein Gegenstand durch einen Begriff beschrieben wird, der in einer 
begrifflich-definitorischem Verbindung mit ihm steht (z.B. „Mensch ist Le-
bewesen"), wird dieser Gegenstand „von sich selbst her" (per se) angespro-
chen (λεγόμενον καθ' αύτό).8 

Es gilt allerdings zu beachten, daß die Unterscheidung von per se- und 
per accidens-Urteilen bei Aristoteles nicht exakt mit der (modernen) Unter-

„Gesamtwirklichkeit" zu verstehen, also etwa Atome, Lebewesen, noumenale Entitäten 
etc. In diesem Falle könnte z.B. nicht verständlich werden, weshalb Aristoteles im An-
schluß an die Definition der Metaphysik in IV. 1" 2 unmittelbar die Untersuchung der 
logischen Axiome des NWS und SAM, aus denen heraus das Seiende gedacht wird, an-
schließt (IV.3-8). 

3 τό καθ' αύτό δε και ή αύτό ταύτόν; Anal. Post. 1.4, 73b29f. Diese Bedeutungsidentität 
ist auch in Met. IV. 1, 1003a26-31 vorausgesetzt. Da die Ausdrücke „von-sich-her" (καθ' 
αύτό) und „als-es-selbst" (ή αύτό) bei Aristoteles dasselbe bedeuten, ist das „und" (καί) 
in IV. 1, 1003a21, wie in unserer Übersetzung angedeutet, explikativ zu verstehen. 

4 Vgl. Met. V.18, 1022a 14ff. 
5 Met. VII.6, 1031b 12-14. 
6 Met. IV. 1, 1003a30. 
7 Vgl. Met. V.30, 1025a 14-30, Anal. Post. 1.4, 73b4. 
8 Vgl. Anal. Post. 1.4, 73bl6ff. 
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Scheidung von „analytischen" und „synthetischen" Urteilen zusammenfällt. 
Per se kann nach Aristoteles etwas nämlich auf zwei Arten ausgesagt werden: 
Der erste Fall ist das analytische Urteil, bei dem das Prädikat seinem Gehalt 
nach im Begriff des Subjekts enthalten ist („per se primo modo", im folgen-
den: „per se I"). In dieser Weise können etwa die Bestandteile der Definition 
des Subjektbegriffs vom Subjekt ausgesagt werden: „Ein Mensch ist ein Le-
bewesen".9 Auch läßt sich (tautologisch) der Wesensbegriff als ganzer zu-
sprechen („Ein Mensch ist Mensch", 1022a25ff.).10 

Die zweite Art der per rc-Prädikation besteht hingegen umgekehrt darin, 
daß der Begriff des Subjekts oder dessen einzelne Merkmale im Begriff des 
Prädikats enthalten sind („per se secundo modo", im folgenden „per se II"). 
Der prädikativ zugesprochene Gehalt greift also selbst definitorisch auf den 
Begriff des Subjekts zurück (oder zumindest auf ein einzelnes Merkmal von 
diesem). Insofern wäre etwa eine „Oberfläche" per se „hell" oder auch „dun-
kel", denn hell-zu-sein bedeutet helle-Oberfläche-zu-sein. Im Prädikatsbegriff 
„hell" ist der Begriff der Oberfläche also bereits definitorisch enthalten 
(73a37ff., 1022a29ff.). Gleiches gilt etwa für die Geradheit und Ungeradheit 
der natürlichen Zahl.11 

Erst vor dem Hintergrund dieser terminologischen Bestimmungen kann 
deutlicher werden, was der Ausdruck „Seiendes als Seiendes" bzw. „Seiendes 
von sich her" tatsächlich bedeutet: das „Seiende von sich her" steht für all 
diejenigen Bestimmungen, die dem Seienden im Rahmen einer perse-Aus-

9 Vgl. Anal. Post. 1.4, 73a34-35, Met. V.18, 1022a27ff. 
10 Das analytische Urteil soll in dem weiteren Sinne verstanden werden, daß auch Tautolo-

gien wie „Mensch ist Mensch" als analytisch bezeichnet werden können (vgl. hierzu 
E. Tugendhat, U. Wolf, Logisch-semantische Propädeutik, S. 42). Auch bei Kant ist der 
Ausdruck „analytisch" offenbar in diesem Sinne gebraucht. Mit seiner Definition des 
analytischen Urteils („Analytische Urteile (die bejahende[n]) sind also diejenige[n], in 
welchen die Verknüfung des Prädikats mit dem Subjekt durch Identität (...) gedacht 
wird"; KrV BIO) steht Kant damit in platonisch-aristotelischer Tradition. Zur Ableh-
nung der intensionalen Begriffslogik durch G. W. F. Hegel oder auch W. V. O. Quine 
siehe § 3, § 13 und Exkurs 1. 

11 Vgl. hierzu auch §21. Vom aristotelischen Text in Anal. Post. 1.4 und Met. V.18 her 
könnten weitere Möglichkeiten der per ie-Prädikation etwa darin gesehen werden, daß 
etwas als „Substanz" (ούσία), als „artbestimmtes Einzelnes" (τόδε τι) (73b5ff.) betrachtet 
wird oder auch sofern es keine externe weitere Ursache hat (73bl0ff., 1022a33ff.). In al-
len Fällen ist der Untersuchungsgegenstand damit jedoch etwas, das nicht in Funktion 
eines anderen existiert. Diese Versionen des „per se" lassen sich daher mehr oder weniger 
auf das per se primo modo reduzieren: Wenn ein Subjekt nicht in Funktion eines anderen 
dasjenige ist, welches es ist, dann benötigt es insofern kein externes Prinzip; folglich 
kommt sein Bestimmtsein ihm von-sich-her zu und nicht beiläufig-von-anderem her 
(per accidens). (Siehe dazu auch unten: Das per jc-Seiende als nicht-relationales Seiendes.) 
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sage zugesprochen werden können. Sofern per se I (analytisch) vom Seien-
den gesagt werden kann, daß es „Seiendes", „Eines", „Separates" ist, bedeu-
tet der Ausdruck des „Von-sich-her-Seienden" (öv η öv) eben Seiendes, Eines, 
Separates oder wodurch der Begriff des Seienden noch erläutert werden mag. 
Sofern hingegen ein Seiendes (per se II) Quantitatives, Qualitatives, Relatio-
nales u.a.m. sein sollte (d.h. qualitativ, quantitativ oder relational be-
stimmtes Seiendes), ist das Seiende als-von-sich-her-bestimmtes etwas Quanti-
tatives, Qualitatives, Relatives etc. Zusammenfassend bedeutet es demnach, 
das Seiende „von sich her" bzw. „als von sich her bestimmt" (per se, καθ' 
αυτό) zu betrachten, diejenigen Bestimmungen in den Blick zu nehmen, 
die vom Seienden entweder in einem analytischen Urteil prädiziert werden 
können oder die (nebst anderem) auch seinen Begriff oder den eines seiner 
Merkmale enthalten. 

Die individuelle Substanz als ursprünglich Seiendes 

Eine Krisis der Bestimmungen des Von-sich-her-Seienden wird in Met. 
IV. 1-2 von Aristoteles anhand der Frage eingeleitet, welche per ^-Bestim-
mung des Seienden den „primären" Begriff der Ersten Philosophie bilde, in 
dem Sinne, daß jede andere per ^-Bestimmung des Seienden von jenem Be-
griff abhängig, dieser seinerseits jedoch definitorisch unabhängig sei. Einer-
seits nämlich gehörten zwar alle Bestimmungen des Seienden per se ein und 
derselben Wissenschaft an, überall jedoch gehe eine Wissenschaft vornehm-
lich auf einen primären (πρώτον) und einheitsstiftenden Begriff, von dem 
alles übrige abhänge, d.h. in Funktion von welchem es definiert sei.12 Als 
diesen Kriterien genügend wird von Aristoteles nun lediglich das Seiende 
per se primo modo erwiesen, d.h. das Einzelseiende (Existierende) in seinem 
analytischen Gehalt, die formale Struktur der Substanz. 

Das „Primäre" (τό πρώτον) definiert Aristoteles in Phys. VI.5 als „das-
jenige, dem seine Bestimmtheit nicht aufgrund dessen zukommt, daß etwas 
anderes [auch] so beschaffen ist".13 An anderer Stelle nennt Aristoteles es 
dasjenige, welches ohne anderes so-und-so bestimmt sein kann, jenes aber 
nicht ohne dieses.14 Primär ist etwas also insofern, als es nicht Prinzipiat 

12 Vgl. Met. IV.2, 1003bl5-17: δήλον οΰν i m και τά οντα μιας θεωρήσαι fj όντα απαντα. 
πανταχού δε κυρίως του πρώτου ή επιστήμη, καί έξ οΰ τα αλλα ήρτηται, καί δι' δ 
λέγονται. 

13 λέγω δέ πρώτον ö μή τω ετερόν τι αύτοΰ είναι τοιούτον έστιν, Phys. VI.5, 235b33-34. 
14 Vgl. Phys. IV.l, 208b35, VIII.7, 260bl5f. 



§ 1 Metaphysik und logische Gesetze 21 

eines Gleichbestimmten ist, sondern durch-sich-selbst bzw. unmittelbar so 
ist, wie es ist. Aufgrund dieser Definit ion erscheint es mißverständlich, das 
aristotelische πρώτον durch den Deutschen Terminus „Erstes" zu über-
setzen; statt dessen soll der Ausdruck des ,,πρώτως öv" im folgenden als 
„unmittelbares Seiendes" im Deutschen wiedergegeben werden.15 

Wenn das Seiende von sich her demzufolge auch (secundo modo) Quanti-
tatives bzw. quantitativ-bestimmtes-Seiendes etc. sein mag 1 6 , oder gar als 
Nicht-anders-Seiendes etwas Negatives (1003b7ff., 1069a22ff.), sind diese Be-
stimmungen immer bereits sekundär, d.h. abgeleitet: ein „Quantitatives" 
bzw. eine „eigenschaftliche Quantität" meint z.B. lediglich ein Seiendes, wel-
ches quantitativ bestimmt ist. Das Seiende per se secundo modo kann folglich 
definitorisch nur vom formalen Begriff der Substantialität abgeleitet wer-
den. Die Eigenschaft existiert nicht ohne das Einzelseiende, dessen Eigen-
schaft sie ist. Vielmehr definiert sie sich in analytischer Abhängigkeit von 
diesem (καθ' εν, 1003b 15) bzw. allgemein in-Relation-zu-diesem (προς 
εν).17 Das Einzelseiende selbst fungiert hingegen als Definitionsprinzip 
(άρχή, 1003b6). Das Quantum kann z.B. nur im Rückgriff auf den Begriff 
des Seienden, d.h. in Abhängigkeit von diesem definiert werden, denn es ist 
die Quantität „eines" Seienden. Nicht wiederum Funktion eines anderen 
und damit unvermittelt-primär-Seiendes (πρώτως öv) ist hingegen das Sei-
ende per se primo modo. Aristoteles bezeichnet das Unmittelbare, Von-sich-

15 Definitorisch primär ist demzufolge ein Begriff, der selbst nicht als definiendum von an-
derem abhängt, sondern eher definiens für anderes ist, das nach ihm benannt wird; vgl. 
Met. VII.l, 1028a31. Eine hilfreiche Paraphrasierung der aristotelischen Definition des 
Primären gibt N. Strobach: a ist also genau dann »proton« in bezug auf eine Eigenschaft 
F, wenn es kein von a unterschiedenes b gibt, das diese Eigenschaft F ebenfalls hat, so 
daß a F nur deshalb hat, weil b F hat (The Moment of Change, 1,2, Manuskript). Wird 
das Primäre in Relation zu seinen Prinzipiaten betrachtet, nennt Aristoteles es auch 
„primärer" (πρότερον), vgl. Met. V.ll, 1019a2ff.; Cat. 12, 14a26; 14b5ff.; Met. IX.8, 
1049b4ff., das Sekundäre, Abgeleitete hingegen „Nachgeordnet-Späteres" (ύστερον). 

16 Vgl. Met. IV.2, 1003a33-bl5; vgl. VII.l, 1028al-31. 
17 Ähnlich steht es nach Aristoteles z.B. um die Bedeutung des Wortes „Gesundheit" 

(ύγίεια). Wenn der Ausdruck „gesund" (im Sinne der analogia attributionis auch in den 
Bedeutungen 'gesundheitsförderlich' oder 'gesundheitsanzeigend' gebraucht werden 
kann, so sind diese Bedeutungen doch immer vom ursprünglichen Begriff der Gesund-
heit abgeleitet, da sie im Rückgriff auf ihn definiert sind (vgl. Met. IV.2, 1003a34ff.). Vgl. 
1003a33. Die Ausdrücke καθ' εν, καθ' δ bezeichnen in einem weiteren Sinne die Stellung 
des Definierten gegenüber seinen Definitionsprinzipien. Insofern verhält sich das Defi-
nierte auch allgemein „relational" (προς εν) zu seinen definientes, vgl. 1003bl3-15; vgl. 
V.18, 1022al9-22. Im engeren Sinne steht für Aristoteles jedoch nur das analytisch mit 
dem Definiens identisch gesetzte in einer ,,καθ' εν''-Beziehung zu diesem (ebd. 
1022al4ff., 25f.); z.B.: Mensch ist ein Lebewesen, aber die gesunde Gesichtsfarbe ist selbst 
keine Gesundheit. 
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her-Seiende auch als „Usia" (ούσία).18 Dementsprechend erläutert er die 
„Usia" in Met. IV.4 als etwas, „für welches nichts anderes das Sein aus-
macht" (ούκ άλλο τι τό είναι αύτω, 1007a26-27). 

Nach Aristoteles haben bereits die Vorsokratiker (implizit) und Piaton 
(explizit) die „Usia" gesucht. In diesem allgemeinen Sinne bedeutet „Usia" 
lediglich soviel wie: Ursprüngliches, unabgeleitet-selbständiges Seiendes. 
Noch nicht notwendig im Begriff der Usia in diesem allgemeinsten Sinne 
ist etwa enthalten, ob diese eine individuelle Substanz (τόδε τι) und ein Sub-
jekt von Eigenschaften ist. So bleibt ebenfalls offen, ob etwa eine Pluralität 
von Substanzen anzunehmen sei oder - im Sinne des ontologischen Mo-
nismus - nur eine einzige „Weltsubstanz" wie z.B. ein parmenideisch-
monolythisches „Sein". Ebenfalls unentschieden ist, ob die Substanz plato-
nisch als radikal vom Sinnenfalligen getrennte Idee zu denken ist oder eher 
als diesem in irgendeiner Weise immanent. Entscheidend ist zunächst nur, 
daß jeweils unmittelbar Erstes angesetzt wird. 

Für Aristoteles kommt keine Theorie, die mit dem Begriffspaar Prinzip 
- Prinzipiat arbeitet, ohne eine Konzeption von Usia aus (wenngleich je ein 
anderer Name verwendet werden mag). Sofern eine grenzenlose Kette der 
Prinzipiierung ausgeschlossen ist, muß der Begriff der ursprünglich-unabge-
leiteten Einheit verwendet werden, die allein an die Stelle eines unmittelbar 
ersten Prinzips zu treten vermag. Die Prinzipiierungsrelation setzt damit 
den Begriff der Usia voraus. Andererseits setzt der Begriff der Usia nicht 
notwendig diese Relation voraus: Der radikale Monismus des Parmenides 
etwa behauptet zwar ein (einziges) Ursprüngliches, und damit eine Usia, 
versteht diese jedoch nicht als Prinzip differenter Prinzipiate, da eine Plura-
lität von Dingen ausgeschlossen wird (vgl. Phys. 1.2-3). 

Zusammenfassend ist ein erstes Prinzip notwendig Usia, eine Usia je-
doch nicht notwendig Prinzip. Die Usia ist gerade etwas Nicht-Relationales, 
sie muß nicht notwendig als Prinzip bzw. Relationsglied auftreten. Somit 
scheint selbst der Ausdruck „Substanz" als gängige Ubersetzung von Usia 
problematisch, sofern im Wort „Substanz" jedenfalls bereits das „Tragen 
von Eigenschaften" mitklingt (vgl. Einleitung). Als alternative Ubersetzung 
von Usia soll daher im weiteren Verlauf dieser Arbeit auch der Terminus 
des „Ursprünglichen" bzw. „Eigenständigen" (als positive Bezeichnung des 

18 Vgl. Met. IV.2, 1003bl6-18; VII.l, 1028a30ff. sowie VII. 13, 1038b28; IX. 1, 1045b29; XII. 1, 
1069a 19-26; XII.4, 1071b5; XIV.l, 1088b3. 
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Unvermittelten) verwendet werden.19 Wenn Aristoteles jedoch selbst - wie 
er durch die Reduktion des Seins der Eigenschaften auf das artbestimmte 
Einzelseiende (τόδε τι) erläutert - die Usia bereits im engeren, präzisierten 
Sinne des individuellen Seienden versteht (vgl. Met. IV.2, 1003b6ff., 17ff.), so 
ist der Begriff der Usia nicht mehr allgemein im Sinne von „ursprünglich 
Seiendem" zu verstehen, sondern bereits im Sinne eines individuellen, d.h. 
gegen andere Seiende numerisch separaten, ursprünglich Seienden.20 

Eine weitere Präzisierung des Primärseienden als desjenigen, „was-genau-
ein-Seiendes-ist" (οπερ öv τι, Met. IV.2, 1003b33-3421 ), wird Met. VII.l vor-
nehmen, indem der Terminus des „absolut Seienden" (öv άπλώς, 1028a31) 
eingeführt wird. Der Begriff άπλώς („absolut") vereinigt für Aristoteles (a) 
die Bedeutungsmomente von „vollständig, unbeeinträchtigt, schlechthin"22 

sowie (b) von „einfach, ungeteilt".23 Diese beiden Aspekte weisen eine enge 
Verbindung auf: Sofern etwas als es selbst nicht vollständig ist, sondern 
auch Derivat (Funktion) von wesensfremden Bestimmungen ist, wird da-
durch eine interne Pluralität grundgelegt und die Einfachheit (b) gesprengt. 
„Einfach" bzw. „Eines" (εν) kann strenggenommen nur etwas sein, das de-
finitorisch nicht in Abhängigkeit von anderem steht, sondern allein aus 
seiner eigenen distinkten Wesensdefinition heraus so existiert, wie es exi-
stiert (καθ' αυτό πεφυκός, 1028a23). Erst dann ist es separat existenzfähig 
(χωρίζεσθαι δυνατόν, 1028a24). Nur das Seiende per se primo modo, also 
die Usia, ist somit - als nicht in Funktion eines anderen stehend (πρώτον) 
- (a) unbeeinträchtigt und separat abgegrenzt (χωριστόν, Met. VII.3, 1029a 
28) sowie (b) Eines (εν). Aus diesem Grunde ist auch allein die Usia „abso-
lutes" Von-sich-her-Seiendes und unmittelbarer Gegenstand der Metaphysik 
(vgl. Met. IV.2, 1003bl5-17). Das Akzidens bzw. das Seiende sofern es quali-
tativ, quantitativ, relational etc. bestimmt ist, ist hingegen nicht absolut 
(unbeeinträchtigt) seiend (οΰδ' οντα ώς άπλώς ειπείν ταΰτα).24 

19 Der Begriff des „Ursprünglichen" meint hier selbstverständlich nicht das erste Glied ei-
ner zeitlich-sukzessiven Reihe, wie man bei Beschränkung auf einen neuzeitlichen, etwa 
bei Hume oder Kant entlehnten Kausalbegriff vermuten könnte. 

20 Eine philologische Analyse des τόδε τι findet sich in § 12. 
21 Zum Begriff des „όπερ" vgl. § 3. 
22 Vgl. Met. IV.6, 1011b22; V.5, 1015b5; V.15, 1020b33. 
23 Met. V.3, 1014b5; VI.4, 1027b27; XII.7, 1072a33-34. 
24 Vgl. Met. XII. 1, 1069a21-22. - Die Krisis des Seinsbegriffs in Met. IV.2 und VII.l ist seit 

jeher einer der strittigsten Punkte in der Interpretation der aristotelischen Metaphysik. 
Der hier vertretene Ansatz versteht „Ontologie" primär als „Usiologie", d .h. als Theorie 
der Substanz. Eine andere Version hat philosophiegeschichtlich in J. Duns Scotus einen 
ihrer Hauptvertreter (vergleiche dessen Kommentar zu Met. IV.1-2). Akzidenzien werden 
von Scotus als im univoken Sinne seiend angesehen wie die Substanz, wenngleich immer 



2 4 I. Rechtfertigung von Substanz und Nichtwiderspruchssatz 

Das per «-Seiende als nicht-relationales Seiendes 

Die Reduktion des Von-sich-her-Seienden auf die Substanz macht also deut-
lich, daß den Gegenstand der Metaphysik das Seiende bildet, sofern es de-
finitorisch nicht „relational", sondern eigenständig ist. Diesem Verständnis 
der Metaphysik entspricht auch eine Definition der per ^-Bestimmung in 
Met. V.18: „per se" sei diejenige Bestimmung, die einem einzelnen Ding zu-
komme, sofern es „alleinig" (μόνω η μόνον) sei. Dementsprechend ist es 
das „Abgegrenzte", „Separate" (κεχωρισμένον), welches von sich her exi-
stiert (vgl. 1022a35-36). Denn indem etwas aus sich selbst heraus gegen an-
deres abgegrenzt ist, gehört nichts „Außeres" zu seinen Konstitutiva. Folg-
lich untersucht die Metaphysik das Seiende, insofern seine Bestimmungen 
ihm aufgrund seiner selbst zukommen und nicht in Relation zu Wesens-
fremdem. Gegenstand der Metaphysik ist also die Struktur des „An-sich-
Seins".25 

Es ließe sich die Frage stellen, wie per se //-Bestimmungen des Seienden 
(Qualität, Quantität etc.) noch zum Gegenstandsbereich der Metaphysik ge-
zählt werden können, wenn sie doch Relationalität für die Substanz mit 
sich bringen. Das quantitative Bestimmtsein einer Substanz definiert sich 
z.B. im Rückgriff auf den Begriff „Substanz" sowie auf die Kategorie der 
Quant i tä t Sofern letztere jedoch dem Begriff der Substanz etwas hinzufügt, 
weist sie keinen definitorischen Bezug zu diesem auf. Folglich existiert das 
Seiende per se secundo modo in gewisser Hinsicht auch beiläufig-von-ande-
rem-her {per accidens, κατά συμβεβηκός, κατ ' άλλο). 

noch daran festgehalten wird, daß Akzidenzien Substanzen voraussetzen. Wie jedoch 
anhand des aristotelischen Textes gezeigt wurde, sind die realen Akzidenzien für Aristo-
teles nur im Sinne der analogia attributionis existent, was soviel heißt, daß sie es streng-
genommen (άπλώς) gar nicht sind. 

25 Auf die Nicht-Relationalität der Substanz weist auch Th. Scaltsas hin (Substances and 
Universals in Aristotle's Metaphysics, S. 65f.). Gemäß Met. XIV, 1088a22-29 komme das 
Relative am wenigsten als Usia in Frage. Eth. Nie. 1096a20-22 stelle daher die Substanz 
als per «-seiend konsequenterweise dem Relativen entgegen. Ganz in unserem Sinne über-
setzt Scaltsas auch das Begriffspaar καθ' αύτό - κατ' α λ λ ο / κατά συμβεβηκός durch „in 
virtue of h imse l f ' - „in virtue of some other". - Die aristotelische Unterscheidung von 
per se- und per accidens-UittAen findet sich im übrigen bereits bei Piaton vorgezeichnet: 
Wie C. C. Meinwald (Platon's Parmenides) gezeigt hat, bildet die Unterscheidung der 
Kategorien „in bezug auf sich selbst" (προς αύτό) und „in bezug auf anderes" (προς τα 
αλλά) geradezu einen Schlüssel zum Verständnis des Parmenides. Der Konzeption dieser 
Kategorien bei Piaton kann im Rahmen unserer Arbeit jedoch nicht weiter nachgegan-
gen werden. 
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Eine Lösung dieses Dilemmas ist allein durch das Mittel der Hinsich-
tenunterscheidung möglich: Die Substanz kann zwar auch als akzidentell 
bestimmte Gegenstand der Metaphysik sein, allerdings nur insofern, als die-
ses Bestimmtsein sich letztlich doch im Rückgriff auf die Substanz als sol-
che definiert: Nur in der Hinsicht, in der der Einzelgegenstand sich eigen-
ständig auch in seinem akzidentellen Bestimmtsein noch als er selbst 
durchhält, bildet er einen Gegenstand der Metaphysik. In der Hinsicht, in 
der die per se //-Bestimmtheit hingegen den Charakter der Akzidentalität 
(Funktionalität) mit sich bringt, fällt die nunmehr „akzidentell" bestimmte 
Substanz in den Gegenstandsbereich von Einzelwissenschaft und Dialektik. 
So sind für Aristoteles Aussagen wie: „Dieser Mensch ist groß" zugleich ak-
zidentelle wie per se (secundo »zo^oj-Prädikationen. Akzidentell ist diese Aus-
sage, da ein Mensch als solcher nicht bereits groß ist. Andererseits definiert 
sich der Begriff des „Großseins" im Rückgriff auf den Begriff des „Kör-
pers". Der „Körper" bildet jedoch ein Definitionsmerkmai des „Menschen". 
„Dieser Mensch ist groß" bedeutet damit etwa: „Dieses vernunftbegabte 
körperliche Wesen ist körperlich groß". Dementsprechend ist der Mensch, der 
per definitionem ein körperliches Wesen ist, auch als ein solches groß. Seine 
spezifische Prägung geht in sein akzidentelles Bestimmtsein mit ein.26 

Werden die Bestimmungen des Seienden per se secundo modo mit den le-
diglich im Sinne der analogia attributionis „seiend" genannten Bestimmun-
gen (Qualitatives, Quantitatives, Relationales, Negatives etc.) identifiziert, 
können die in der Forschungsliteratur diskutieren Probleme um das öv η 
öv weitgehend gelöst werden. Diese Probleme basieren unter anderem dar-
auf, daß nicht alle Möglichkeiten des καθ' αύτό-Seins bedacht wurden: 
Chr. Kirwan zieht etwa nur das „per se primo modo" in Betracht, wenn er 
das per κ-Seiende mit dem Existierenden gleichsetzt (bzw. mit Sein im Sinne 

26 In dieser Weise steht für Aristoteles jedes Prädikat, das grundsätzlich wahr sein kann, 
zumindest in einer per se //-Beziehung zum Subjekt. Uneingeschränkt akzidentell wäre 
also paradoxerweise nur ein Prädikat, welches keinerlei per fi-Bezug zum Subjekt aufwiese 
und damit gar nicht die Möglichkeit hätte, wahr zu sein. Ein Beispiel dafür ist der Satz: 
„Dieser Stein ist gebildet": Gebildet-zu-sein definiert sich nämlich im Rückgriff auf den 
Begriff eines intelligiblen und nicht auf den des körperlichen Seienden. Damit ergäbe 
sich ein Widerspruch, wenn ein Stein „gebildet" genannt wird, denn dann wäre er zu-
gleich ein körperliches und ein nichtkörperliches Seiendes (vgl. § 21). Auf den Zusam-
menhang von per jf-Prädikation (auch „starke Prädikation" genannt; vgl. G. E. L. Owen, 
The Platonism of Aristotle, S. 159) und per accidens-Vx'iáikzúon werden §§ 3-4 noch aus-
führlicher eingehen. Der in der Literatur verwendete Ausdruck der „starken Prädikation" 
(strong predication) stützt sich ursprünglich auf Cat. 5, 2al l -19, wo Aristoteles essenti-
elle von akzidentellen Bestimmungen dadurch unterscheidet, daß erstere „von einem 
Subjekt" ausgesagt würden (καθ' υποκειμένου τινός λέγεται), letztere jedoch nur als „in 
einem Subjekt seiend" (έν ύποκειμένφ τινί είναι). 
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von Existenz).27 Wenn Aristoteles jedoch in Met. V.7, 1017a22ff. sagt, von 
dem Ausdruck des öv καθ' αυτό gebe es soviele Bedeutungen wie es Kate-
gorien gebe, erklärt sich dies erst schlüssig, wenn das öv η öv gemäß der 
von uns benannten Möglichkeiten auch des „ens per se secundo modo" ver-
standen wird.28 Allerdings sind eben das Quantitative, Relationale, Qualita-
tive etc. - wie gesagt - nur insofern Gegenstand der Metaphysik, als sie ei-
nen Seinsmodus der Substanz selbst bilden bzw. insofern die Substanz auch 
als Quantum, Rektum, Quale mehr oder weniger nicht-relational von sich 
her (als principium sui) existiert. Primärer Untersuchungsgegenstand der 
Prima Philosophia ist so doch der Substanzbegriff, das ens per se primo modo, 
da nur dieses von Relationalität frei bleibt. Von daher erscheint die 
Tendenz, das per «-Seiende auf die analytische Struktur des ontologisch 
Existierenden zu reduzieren, auch nicht gänzlich abwegig. 

Es wäre im übrigen ein Mißverständnis, wollte man die in Met. IV.2 
und VII.l von Aristoteles vorgenommene Reduktion des Seins der Akziden-
zien auf die individuelle Substanz als Rechtfertigung in einem strengen Sin-
ne auffassen. Es ließe sich nach wie vor bestreiten, daß Akzidenzien (weiß, 
drei Ellen lang) nur als Modifikationen einzelner Individuen anzusehen 
seien, ja es ließe sich generell die Notwendigkeit leugnen, so etwas wie 
Substanzen anzunehmen. In Met. IV.1-2 geht es Aristoteles zunächst eher 
darum, seinen Entwurf einer Ersten Philosophie zu explizieren und sein 
Verständnis der Rückführung des Seins der Akzidenzien auf die Substanz 

27 Chr. Kirwan, Aristotle's Metaphysics, Books Γ, Δ and Ε, S. 141. 
28 Lediglich die analytische Version des per íí-Seienden bedenken ebenfalls u.a. K. Bärth-

lein, Die Transzendentalienlehre der alten Ontologie, S. 154; S. 157; S. 172; H. Seidl, Bei-
träge zu Aristoteles' Erkenntnislehre und Metaphysik, S. 144; W. Marx, Einführung in 
Aristoteles' Theorie vom Seienden oder F. Inciarte, Die Einheit, S. 2. Für E. Tugendhat 
hingegen reduziert sich die Bedeutung des öv fj öv (bzw. des von-sich-her Seins, καθ' 
αύτά είναι, Met. V.7, 1017a22) auf die Bedeutung der deutschen Kopula „ist", und zwar 
sofern diese ein Subjekt je nach verschiedenen Kategorien bestimme. Sofern das „ist" 
hingegen auch die Funktion erfülle, die differenten Bestimmungen von Subjekt und 
Prädikatterminus zu verbinden, fungiere es zugleich in anderer Hinsicht als öv κατά 
συμβεβηκός (vgl. ders., Uber den Sinn der vierfachen Unterscheidung des Seins bei Ari-
stoteles, S. 14 Iff.; vgl. auch: E. Tugendhat, U. Wolf, Logisch-semantische Propädeutik, 
S. 204.) Dies kommt in gewisser Hinsicht dem nahe, was wir als die beiden Aspekte des 
per se II ermittelt haben. W. D. Ross gibt statt dessen eine besonders fragwürdige Be-
stimmung des per «-Seienden, wobei er die formale und die inhaltliche Ebene vermengt. 
Die per «-Bestimmungen des Seienden hätten das Merkmal, in die Definition aller in-
haltlichen Bestimmungen einzugehen, im Sinne der Reduktion: weiß ist eine Farbe, Far-
be ist eine Qualität, (vgl. ders. AM I, S. 307; Die Qualität geht hier also als Formalbegriff 
in die sachhaltige Bestimmung mit ein.) In dieser Interpretation geht jedoch verloren, 
daß es gerade der Substanzbegriff ist, im Rückgriff auf den auch andere Kategorien wie 
die Qualität sich formal definieren. 


